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Informationen für die Ausschreibung 

 
…Es gibt nicht nur einen Grund, der für 
RAL-Gütezeichen bei der öffentlichen 

Ausschreibung spricht… 
 

1 Eindeutige Lieferbedingungen 
 
RAL-Gütezeichen kennzeichnen solche Produkte 
und Dienstleistungen, die nach hohen festgelegten 
Qualitätskriterien hergestellt oder angeboten wer-
den.  
Seit über 78 Jahren haben RAL-Gütezeichen in der 
Welt der Produktkennzeichnungen eine Alleinstel-
lung. Kein anderes Zeichen ist mit einem RAL-
Gütezeichen vergleichbar. RAL-Gütezeichen sind 
stets Kollektivmarken, und die jeweiligen Gütean-
forderungen sind herstellerneutral definiert. Sie 
sind der Ausweis einer jeden RAL-Gütesicherung. 
RAL-Gütesicherungen entstehen in einem breit an-
gelegten  
RAL-Anhörungsverfahren, in das betroffene Fach- 
und Verkehrskreise eingeschaltet werden. Sie sind 
kartell- und wettbewerbsrechtlich geprüft.  
 
2 Kosten sparen 

 
Güte- und Prüfbestimmungen bilden die Grundla-
ge einer RAL-Gütesicherung. Hier wird das Güte-
niveau, die Bedingungen der Erstprüfung und der 
regelmäßigen Eigen- und Fremdüberwachungen 
festgelegt. Die objektiven Güte- und Prüfbestim-
mungen werden neutral überprüft und sind jeder-
mann frei zugänglich. Die Güte- und Prüfbestim-
mungen sind verlässliche Garanten für eine hohe 
Produkt- und Dienstleistungsqualität, die auch der 
öffentlichen Hand Kosten spart, da keine weiteren 
Prüfungen zur Qualität notwendig sind.  

 
3 Verlässlichkeit durch neutrale 

Fremdüberwachung 
 

Durch eine Erstprüfung, laufende Eigenüberwa-
chung und neutrale Fremdüberwachung wird die 
gleich bleibende Güte von Produkten und Dienst-
leistungen sichergestellt. Die Gütegemeinschaften 
beauftragen für die Erstprüfung und Fremdüber-
wachung anerkannte und neutrale Prüfinstitute 
(TÜV, MPA usw.) oder Sachverständige / Sach-
kundige, die den Güteausschüssen der Gütege-
meinschaften über die Ergebnisse der Prüfungen 
berichten.                
 
 
 

 
 
Die Güteausschüsse der Gütegemeinschaften 
sind unabhängige Kontrollgremien und stellen 
die ordnungsgemäße Abwicklung und die Ver-
lässlichkeit der Güteüberwachung in der Praxis 
sicher.  
 
4 Ahndung bei Verstößen 

 
Werden die Anforderungen der jeweiligen RAL-
Gütesicherung von den Gütezeichenbenutzern 
nicht erfüllt, werden von der Gütegemeinschaft 
Ahndungsmaßnahmen eingeleitet, die von 
Verwarnungen bis hin zum Entzug des Gütezei-
chens führen. Jeder, der ein Gütezeichen be-
nutzt, muss sich regelmäßigen Fremdprüfungen 
unterziehen. Der Güteausschuss der Gütege-
meinschaft überwacht die Zeichenbenutzer mit 
Hilfe von Fremdprüfungen daraufhin, dass sie 
die Gütezeichensatzung und die Durchfüh-
rungsbestimmungen einhalten.  

 
5 Erleichterung der 

Bieterqualifikation 
 
Die in den Güte- und Prüfbestimmungen fest-
gelegten Anforderungen werden von den Güte-
zeichenbenutzern erfüllt. Sie sind somit für den 
Auftraggeber die verlässliche Grundlage für die 
gewünschte Bieterqualifikation. Ausschrei-
bungsverfahren werden dadurch verkürzt und 
kostengünstiger. Jeder, der die Güte- und Prüf-
bestimmungen nachweislich erfüllt und das Sat-
zungswerk der Gütegemeinschaft anerkennt, 
kann das Gütezeichen erwerben und seine Bie-
terqualifikation erleichtern.  

 
6 Vorteile  
 

• Eindeutige Lieferbedingungen durch 
klare Produkt- und Leistungsbeschrei-
bungen, 

• Kosteneinsparung durch objektive und 
neutral geprüfte Gütekriterien, 

• Verlässlichkeit durch neutrale Fremd-
überwachung, 

• Ahndung bei Verstößen, 
• verlässliche Bieterqualifikation und 

Auftragvergabe.  
 
 

Sie suchen verlässliche Qualität? 
RAL-Gütezeichen– Ihr Weg zur Ausschreibung. 


